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GOÄ im Detail Ä 70 – kurze 
Bescheinigung/kurzes Zeugnis 
Autoren: Zahnarzt Matthias Weichelt, LZÄKB-Vorstandsmitglied, und Autorenteam GOZ-Ausschuss 

Frage: Für welche Leistung ist die 
GOÄ-Position 70 berechenbar?

Antwort:

GOÄ Nr. 0070
Kurze Bescheinigung oder kurzes 
Zeugnis, Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung

Voraussetzung für die Abrechnung 
dieser Position ist, dass es sich um 
eine schriftliche Bescheinigung 
oder ein Zeugnis handeln muss. 
Mündliche Äußerungen des Zahn-
arztes sind nicht mit dieser Position 
berechnungsfähig, dies gilt auch 
für telefonische Auskünfte einer an-
fragenden Stelle. 

Werden mehrere Bescheinigungen 
ausgestellt, sind diese entspre-
chend Ä 70 mehrfach berechenbar. 

Von der Ä 70 werden ausdrücklich 
nur kurze Bescheinigungen/Zeug-
nisse erfasst. Darunter fallen zum 
Beispiel: 

•	 Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung, 

•	 Ausstellung eines neuen Impf-
ausweises, 

•	 Eintragungen im Allergiepass, 
•	 Schulbefreiung, 
•	 Sportbefreiung, 
•	 Kindergartenbefreiung, 
•	 Personenbeförderungsschein, 
•	 Bescheinigung über einen Arzt-

besuch und anderes mehr. 

Die Eintragung im Röntgennach-
weisheft ist mit der Grundleistung 
abgegolten. 

Eine Überweisung wird nicht mit 
der Ä 70 berechnet. Diese kann 
nur als alleinige Leistung mit der 
Ä2 berechnet werden, andererseits 
wäre sie bei der Inanspruchnahme 
von mehreren zahnärztlichen/ärzt-
lichen Leistungen in diesen inbe-
griffen.  

Punktzahl
40

Faktor 1,0fach 2,3fach 3,5fach

Gebühr 2,33 € 5,36 € 8,16 €

Immer empfehlenswert: Der GOZ-Kommentar der Bundeszahnärztekammer

Mit dem Kommentar hat die Bundeszahnärztekammer als Berufsvertretung aller 
deutschen Zahnärzte ihre Fachexpertise und Erfahrung für eine praxis- und pati-
entenorientierte Umsetzung einer novellierten GOZ herausgegeben. Mit gezielten 
Erläuterungen, Hinweisen und Berechnungsempfehlungen will sie einen konkreten 
Beitrag für eine bessere Verständlichkeit und Anwendbarkeit der GOZ-Novelle für 
alle Akteure im Praxisalltag leisten – für eine GOZ, die immer den Patienten und sei-
ne hochwertige zahnmedizinische Versorgung in den Mittelpunkt stellt. 

Den Kommentar sowie weitere Hinweise, Stellungnahmen und Informationsblätter 
zum Thema privates Gebührenrecht finden Sie auf der Internetseite der LZÄKB un-
ter www.die-brandenburger-zahnaerzte.de »Kammer »Zahnärzte »Gebührenrecht 
(GOZ, GOÄ). 


